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 Veröffentlicht am 17.09.1998

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

82/02 Gesundheitsrecht allgemein

Norm

FrG 1997 §36 Abs2 Z1;

FrG 1997 §39;

SMG 1997 §28 Abs2;

SMG 1997 §28 Abs3;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 98/18/0171 E 17. September 1998

Rechtssatz

Wegen der bei Suchtgiftdelikten bestehenden großen Wiederholungsgefahr ist die Unvorhersehbarkeit des Wegfalls

der für die Erlassung des Aufenthaltsverbotes maßgeblichen Gefährdung der ö entlichen Ordnung und Sicherheit

durch den Aufenthalt des Fremden im Bundesgebiet gegeben. Die Verhängung eines unbefristeten Aufenthaltsverbots

ist daher hier gerechtfertigt.
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